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Der Architekt im deutschen Bauwesen.
Von Prof. M. Dülfer, Vors. des B. D. A.

Architekt ist nach der Auslegung des internationalen
Architekten-Kongresses in Wien im Jahre 1908 nur ..der freie
selbständig schaffende Baukünstler, dcr gegen Bezahlung als
Vertrauensmann seines Bauherrn im Rahmen einer Aufgabe
die Anfertigung der Entwürfe und Anschläge sowie die
Leitung der Bauausführnng Übernimmt, in keiner Weise da
gegen als Unternehmer tätig ist oder als stiller Teilnehmer
einer Unternehmerschaft aus einem Baue Gewinn zieht."

In Deutschlands Bauwesen herrscht heute noch, zum
Schaden der Kunst, anf der einen Seite der Baugewerke und
Bauunternehmer, auf der anderen Seite der Baubeamte. Der
Bauherr geht zum hatIdwerklichen, wenn nicht gar zum nicht
handwerklichen Bauunternehmer, sobald er sich ein Haus
bauen lassen wilI, weil cr glaubt, auf diese Weise am be
quemsten und vorteilhaftesten und - billigsten zum Ziel zu
komme11; anderseits bedient sich die staatliche oder städti
sche Behörde beim Bau der öffentlichen Gebäude eines
Kreises festangestellter Baubeamten.

Meist gilt der Architekt heute noch als der überflüssige
teure Luxusbaumeister , weil er besonders bezahlt werden
muß. Man 6"Iaubt, Baupläne, Anschläge und all die anderen
bei der Ausführung eines Baues nötigen Arbeiten vom Bau
unternehmer umsonst zu erhalten, weil sie nicht besonders
in l<.echnung gesteHt werden, und ahnt nicht, wie hoch in der
Regel der selbstverschuldete Mangel einer vom Unternehmer
gewinn unabhängigen, sachverständigen Bauleitung bezahlt
werden muß. Auch der ehrlichste und gediegenste Bauge
werksmeister bleibt immer der Unternehmer, dem es nicht zu
verdenken ist, daß er einen möglichst hohen Ertrag aus
seiner Arbeit erzielen will. Der deutsche Privatmann be
Quemt sich noch immer nicht dazu, einzus
hen, daß er un
vergleichlich viel besser fahren mÜßte mit einem sicheren
Führer, einem Architekten, der gleich dem Anwalt auf dem
Gebiete des Rechts seine Bausache vertritt dem Handwerker
der Baupolizei und - der Kunst gegenüber. So \vachsen
denn die Häuser unserer deutschen Städte heute noch unter
der Alleinherrschaft des fachlich meist einseitig praktisch vor
gebildeten und oft kllnstteindlichen Bauunternehmertums
empor, und der Ausländer, der die Reinlichkeit und die gute
Pflasterung unserer Straßen, die oft vorbildlichen, dem Ver
kehr, der Gesundheitspflege, der Volkserziehung und der Ver
waltung dienenden Anstalten rühmend anerkennt, bedauert,
leider gar zu häufig mit Recht den Mangel an Geschmack,
der sich in der künstlerischen Gestaltung, und den Mangel an
wirklich gediegener Ausstattung, der sich in den inneren :Ein
richtungen unserer Wohngebäude offenbmt. Der Archltekt
ist bei der Errichtung der langen Straßen fronten unserer
Städte noch immer so gut wie ausgeschaltet; nur ein kleiner
Bereich ist ihm geblieben im Bau reicher Villen, mancher
großer Geschäftshäuser und kleiner Einzelhäuser für den ge
bildeten Mittelstand, der den Wert der Leistung eines wirk
lichen BaukünstIers selbst bei bescheidenen Aufgaben er
kannt hat, auch den Rat des sachverständigen bautechnischen
Beraters, des Anwalts auf baulichem Gebiete, nicht entbehren
will.

fast noch schlimmer als im Privatbau sieht es für den
Architekten im staatlichen und städtischen öffentlichen Bau
wesen aus. Hier verschlechtern sich sogar die Aussichten für
unsern Stand mit jedem Jahre, denn jede Behörde, jede große
und kleine Gemeinde bemüht sich, die in ihren Bereich

fallenden Neubauten du[
h eigene, festailgestellte Baubeamte
entwerfen und ausführen zu lassen. Wir dürfeiJ. es wohl mit
dürren Worten aussprechen, daß WIr das in ganz Deutsch
land immer mehr um sich greifende Anwachse!: der öffent
lichen Bauämter der staatlichen, kirchlichen und städtischen
Bauverwaltungen als eine Hauptursache des auf dem Archl.
tektenstande wie auf dem der Entvncklung der Baukunst
überhaupt lastenden Druckes ansehen. Ist es doch heute
schon soweit gekommen, daß von eIer gewaltigen Bautätig
keit des Staats, der Provinzen und der Städte nur ganz aus
nahmsweise eine Aufgabe dem Privatarchitekten zufällt, und
wir stehen vor der frage, ob der Staat und die städtischen
Verwaltungen recht daran tun, durch ihr Vorgehen planmäßig
oder wenigstens mit sehenden Augen auf einc Unterdrückung
des freien Archite1ctenstandes hinzuarbeiten.

Nach eingehender sachlicher Prüfung aBer hier in Be
tracht kommenden Verhältnisse muß der unparteiische
Kenner des Bauwesens nicht nur aus künstlerischen, sondern
ebenso aus rein wirtschaftlichen Gründen zu der über
zeugung kommen, daß eine Einschränkung der öffentlichen
Bauämter zugunsten des Standes der freien Architekten für
die förderung der Baukunst geradezu geboten sei.

fordert auch die Gerechtigkeit das Zugeständnis, daß
eine Reihe hervorragender Baumeister, die heute als Beamte
des Staats und der Gemeinden tätig sind, in allen Gauen
Deutschlands würdige, zweckcntprcchende öffentliche Ge
bäude errichtet haben, so dürften wir doch im allgemeinen
keine Veranlassung haben, auf die künstlerischen Leistungen
unserer Bauämter besonders stolz zu sein. Eine tIeran
ziehung des in frischerer Atmosphäre und im stählenden
freien \Vettbewerb schaffenden Architekten zur Mitarbeit
wäre zum Besten der vaterländischen Monumentalkunst ohne
Zweifel aufs innigste zu wünschen. Noch aus einer anderen
Erwägung ist dies zu erstreben: Deutschland stcht mitten in
einer großartigen wirtschaftlicher. .Entwicklung, zn der not
wendig auch ein kräitiger, selbstbewußt und eigenartig
schaffender Baukünstlerstand gehört. Wie aber soll sich ein
solcher bilden ohne die Betätigung seiner besten Kräfte bei
den großen Bauauigabcn des Staats und dei Städte? liaben
unsere deutschen Architekten auch aus internationalen
Wcttbe\verben so manchen schönen Preis heimgebracht und
bei vielen Gelegenheiten bewiesen, daß unsere freie Baukunst
nirgends zurücksteht, so ist es um so betrübender, zu sehen,
wie viele unserer besten KÜnstler in der Heimat heute
feiernd und darbend beiseite stehen müssen, während eine
überströmende fülle wertvoller Aufgaben jetzt so oft freudlos
und reizlos auf den Bauämtern des Staates und der Ge
meinden erledigt werden.

Vergessen wir nicht, daß der BaukÜnstler außerdem der
kräftigste Träger und förderer des Kunstgewerbes ist, das
in der Zukunft unserm Volke eiue Quelle des \\TohJstands
werden mÜßte, erinnern wir uns daran, daß der franzosische
Architekt als Pionier dem Kuustfleiß seines Landes die \VeIL
erobert hat, und suchen wir deshalb, so lange es noch Zeit ist,
dem Stande des kÜnstlerisch arbeitenden, freien Architekten
oifene Bahn zn schaffen zur Ausbildung einer kraftvollen
Eigenart an bedeutenden Bauaufga.ben. Dem Beamten ist ein
freies, eigel1geartctes \Virken in den fesseln seines Amts er
schwert, ja allzu oft ganz versagt; selbst unter günstigen Be
dingungen, bei gItter Begabung und ernstem Willen muß er
wohl früher oder später dem gleichförmigen Dienst des All
tags unterliegen. Doch nur in der Luft persön1icher freiheit
und im stets erneuten Wettstreit der Kräfte vermag die Kunst
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Doppel-Zweifamilien haus.
Architekt Ernst SchlOter in Kiel. 0 ==== 0 (Abbildungen auf Seite 562 und 567, nebst einer Bild beilage.)

Bei der Ausarbeitung des Entwurfes ist von dem Grund
satze ausgegangen  zweckmäßig, bil!ig und doch schön zu bauen.

Die Orundrißanordnung und der Aufbau sind so ge
löst, daß das Gebäude eine gute Verzinsung sichert.

Die Raun1verteiIung ist eine klare und übersichtliche.
Der Eingang und das Treppenhaus des Gebäudes sind nach
der Hinterseite verlegt, da das Gebäude völlig frei, in land
schaftlich schöner Lage errichtet wird und die Vorderseite
fÜr die Wohnzimmer in Betracht kam, denn von hier aus ge
nießt man einen schönen Blick auf einen Buchenwald.

Die Deckung des Daches erfolgt in roten Ziegeln. Der
Putz erhält eine gelbliche Tönung, welche sich zu den grünen
fensterJäden gut abhebt.

Die Wohnungcn haben vier Zimmer, Küche, Abort und
Bad. Sämtliche Zimmer sind vom Vorplatze aus zugänglich.
für die Küche und das Schlafzimmer ist eine geräumige
Loggia vorgesehen, we1che sich dem Äußeren passend an
gliedert.

Die Lage des Geländes ermöglicht es, daß das l(el1er
geschoß an der Hinterseite für Wohnzwecke ausgenutzt
werden kann.

Der Preis des Gebäudes ste1It sich auf 37500 dt bei
Zugrul1delegltllg eines Einheitspreises von 14 dt für das
Kubikmeter umbauten Raumes.
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zum Seg;en des Volkstums als KlIlturträgerin neue Höhen zu
ersteigen. Aus diesem Grunde schon allein solHe die Tätig
keit der Ba\1ämter nach Kriiftel1 eingedämmt werden.

Eindringlicher aber noch in dieser Zeit der finanznot des
Reichs und der EinzcJstaaten, \\'0 auf allen VerwaJtungs
gebieten der Ruf nach Sparsamkeit ersclJam, sollten wjrt
chaftJichc Erwägungen gegen die unbeschränkte Herrschaft
der jetzigen BatJämter sprechcn. Nach Ul1sern Ermittelungen
verbrauchen die staatlichen lind besonders die städtischen
ßal1ämtcr iHr die Ausarbeitung der EntwÜrfe ihrer Iioch
bauten sowie Wr die gcs;.Jmte Bauleitung weit höhere
Summen als solche den Privatarchitekten für eine gleiche
Arbeitsleistung mich der gültigcJ! GebÜhrenordnung zustehen
.würden. Das scheint IIns schon aus der vielfach Üblichen
Etatsaufstellung der Bauycf\valtungen hervorzugehen. Ober
raschend ist diese Beobachtung für niemanden, der bedenkt,
wle schwierig die voJIc AusnÜtzung der Kräfte dieses kaum
Übersehbaren BeamtenpersonaJs ist. Der durch die auf
reibenden PiJichten seiner Verwaltungstätigkcit in Anspruch
genommene Vorgesetzte eines I-Jochbanamts ist selten in der
Lag0, gJeich dem Privatarchitekten seine Hilfskräfte in wirk
sal11 r. zur Errcichun,:.; der höchsten Leistungen erforder
licher \\Teise anZllspannen, auch ist er in der Auswahl brauch
barer Gehilien fast nicma]s frei, da er mit festangestellten
Tcchnikern zu arbeiten hat. Es ist daher unsere sichere lind
wohl begrÜndet{; übcrzcug"ung, daß der Staat und die Ge
mcinden am allerbesten fahren würden, wenn sie die Ent
wurfstätigkeit in wciterem Umfange als bisher den Privat
architekten Überließen, wie da  auch bei einzelnen Ver

waltllngcn noch mit Erfolg geschieht, (so z. B. bei den Staats
bauten des Königreichs Sachsen) und bei andern (lianse
stadt Lübeck) in Anssicbt genommen ist. Regt sieb docb
überalf die Erkenntnis, daß unser Staatswesen unter dem An
schwellen der Beamtenschaft leidet nnd haben doch hervor
ragende Staatsmänner neuerdings oft ausgesprochen, daß es
an der Zeit sei zu versuchen, alls dem Beamtenstaat wieder
heraus zu kommen.

Wir sind am Schlusse unserer AusfÜhrungen, die nur die
Hauptpunkte berÜhren konnten, ohne auf wichtige fragen
näher einzugehen, da sie nur von der Absicht geleitet wurden.
eine erste Anregung zu gcbcl1, sich mit diesen bedenklichen
Seitcn des staatlichen und bÜrgerlichen ßauwesens zu be
schäftigen und die hier berÜhrten Fragen einer sorgfältigen
unparteiischen PrÜfung zu unterwerfen zum Besten unserer
vaterländischen Baukunst.

Praktische Winke bei Aufnahme
der Zementdachziegelherstellung.
Bei dem Aufschwung, dcn die Zementdachziegelher

stellung innerhalb der letzten 10 Jahre g-enommcn hat, kanu
man es nLlr dankbar begrÜßen, wenn fachleute von Ruf ihre
Erfahrungen, die sie Über die Herstellung der Ziegel und
die benötigten Maschincn. sammelten, der öffentlichkeit
unterbreiten. So 11a't ein Pachmann auf dem Gebiete. der
Zementwarenherstellung folgende Punkte als wichtig bei
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Aufnahme der Herstellung; und bei Ankauf  de;-Ivfas-chinen
festgelegt:

1. Der Ziegel, den man herstellen wiH, muß einen breiten
doppelten Längsfalz haben. Die Ziegel müssen mit und olme
Kopfvcrschlußleiste gearbeitet werden können; sie sollen so
groß sein, daß bei wenigstens 7 cm Längsüberdeckung höch
stens 14 15 StÜck für ein Qll1 gebraucht werden; sie mÜssen
kräftige Nasen haben, leicht im Gewicht und doch derart sein.
daß sie sich gut stapeln und olme viel Bruch befördern lassen.
Man achte vor allem darauf, daß der Seitenialz, der
schwächste und zerbrechlichste Teil des Langfalzziegels,
oben und unten verstärkende Querrippen hat, die einem
leichten Abbrechen des falzes vorbeugen. Hat man die Wahl
zwischen einem seitlich andeckenden Imd einem seitlich
überdeckenden Ziegel, so entscheide man sich für den
ersteren. Er bietet den Vorteil, daß sich die schwächeren
Ziegel, die naturgemäß infoIge der Abnutzung der Maschine
entstehen müssen, mit stärkeren Ziegeln verlegen lassen, ohne
große Schwierigkeiten wegen der Dichtigkeit des Daches zu
bieten. Man bevorzuge Formen, bei dCllcn ein Stück Draht
eingelegt werden kann, der nach erfolgtem Abnehmen des
Ziegels von der Unterlage g-eliiftet und nach dem Eindecken
als Sturmdraht 11m die Latte geschilIngen oder mittels eines
Nagels befestigt werden kann. Nur gut aussehende Ziegel
Jassen sich leicht verkaufen.

2. Zemel1idachziegel mi'lssen feucht geschlagen, nicht
aher trocken oder halbtrocken geprcßt werden.

3. Handbetrieb dnrch einen Arheiter ist die beste Art der
Herstellung. Maschinen mit ArbeitsteillIn , an denen mehrere
Leute zug:leich arbeiten, gleichviel ob die Tischplatte oder die
einzelnen Formkästen drehbar sind, geben zu Arbeitsaut
enthalten oder zu Störungen Anlasse. Auch Schlagtische, auf
denen zwei Langfalzzicgel nebeneinander gleichzeitig gc
schlagen und abgezogen werden sollen, bewähren sich nicht,
da die kleinste {"'ehlsteJIe auf einern Ziegel den Arbeiter nötigt.
auch den anderen gut gelungenen Ziegel von neuem zu iiber
arbeiten. Das Verfahren zwei oder auch drei Dachziegel auf
einmal herzusteIJen. ist nnr bei ganz einfachen Zementbiber 
schwänzen mit ebener Oberfläche zu empfehlen.

4. Die Maschine soll allS Eisen gearbeitet sein; HoJztisch
nnd hölzerne Mörtelkasten sind zu verwerfen. An den am
meisten in Anspruch genommenen Reibesteilen soll die
Maschine stähJerne, abschrauhbare Auflagen besitzen. die er
setzt werden können.

5. Von der Verwendung der sich ver iehenden Iiolzrähm
ehen ist man mit Recht aJJgemein abgekommen. Von den
eisernen Unterlagen verdienen gestanzte (schmiedeeiserne)
vor den gegossenen unbedingt den Vorzng; da letztere selbst
bei bestem Gliß und sorgfältigster Herstellung stets wind
schief und untereinander ungleich. sowie leicht zerbrechlkh
sind. Ungleiche, an der Unterseite unebene Ziegel geben aber
ein undichtes Dach lind sind zu verwerfen. Schmiedeeiserne
Unterlagen solIten einc BlechsWrke von etwa 2 mm habcn;
alsdann verbiegen sie sich nicht nnd sind unvenvüstlich.
Doch achte man darauf. daß die Unterlagen eine ent
sprechende Rille zum sicheren Einlegen des Sturmdrahtes
habcn. Von großem Vorteil ist es auch, wenn die Unterlage
ein kleines Ladl aufweist, in welches das kurze. rechtwinkeJig
umgebogene Ende des Drahtes gesteckt wird. Der Verbrauch
von Formöl ist bei schmiedeeisernen Unterlagen wesenHich
geringer, die fertigen Ziegel lassen sich auch viel leichter Ilnd
mit weniger Bruchgefahr lösen.

6. Das Schlageisen zum formen des Ziegelquerschnitts
s01l nicht aus gewöhnlichem Eisenguß, sondern an seiner
ArbeitsfEiche mit Stahl besetzt sein. Am schnellsten und zu
verlässigsten arbeitet man mit Schlagplatten. da diese den
Märte1 g-leichmäßiger verdichten, daher a1lch sparsamere Ver
wendung von Zement gestatten. Schlagplattell nutzen sich
verhältnismäßig wenig ab. Man achte aber darauf, daß diese
Schlagplatten durchbrachen sind, damit der Überschüssige
Mörtel entweichen kann. Undurchbrochene SehlagpIatten
.sehen Ziegel von verschiedencr Dichte.

7. Das Abzicbcn der farbschicht auf den frisch geformten
Ziegeln soll nicht mit dem Mörteleiscn geschehen, sondern
einem eigens diesem Zwecke dienenden Spachtel. Dllreh

Ve wendung des f derspachteJs spart man"P<irbe" "und" Arbeit
und erhält eine auf andere Weise gar nicht zu erzielende
wasserdichte KaltgIasur. Man weise aUe Geheimmittel und
R.ezepte zur Erzugung von Kaltglasuren von der Hand.

8. Das Aufbringen der Parbe muß mittels selbsttätigen
Parbsiehes und nicht mit tlandsieb geschehen. Durch dieses
wird unnötig viel Parbe und auch Zeit vergeudet.

9. Der Einsatz der Maschinen, auf den die Unterlagen
zu liegen kommen, muß auf- und abve.rstellbar sein, so daß
die Stärke der Ziegel, die mittcis Kontrollehre \\.-öchentlich
kontrolliert werden muß, stets die gleiche ist.

10. Das Schlageisen oder die Schlagplatte muß auf seit
lichen nachstellbaren Ftihrungsschienen lauten. Diese beugen
vortrefflich der Abnutzung der Formkastenränder vor und er
möglichen ebenfalls die Herstellung von Ziegeln gleich
bleibender Stärke.

Müssen Kostenanschläge vergütet
werden?

Von ZiviHngenieur W i j helm Be ck.
(Nachdruck verbotenJ

Die Frage der Vergütung von Kostenanschlägen, Pro
jektarbeiten, Entwürfen lind dergleichen beschäftigt seit
Jahren weite Kreise in Industrie und Gewerbe. AJlgemeinhin
ist immer noch die Ansicht vorherrschend, daß solche Arbeiten
von Fabrikanten, Architekten und Handwerkern völlig
umsonst geliefert werden, und es besteht demgemäß die Ge
pflogenheit, gleichzeitig mehrere Offerten lediglich zur Er
zielung niedriger Preise einzuholen. Sogar viele Behörden
sind der Meinung, daß Kostenanschläge gratis und franko zu
liefern sind, einerlei ob der Bearbeiter des Projektes die zu
vergebende Arbeit erhält oder nicht.

Die in letzter Zeit sich mehrenden Prozesse wegen Ver
gütung gelieferter Kostenanschläge beweisen zur Genüge.
daß weder bei Juristen noch Laien die Frage, ob und wie
weit man eine VergÜtung für Projektarbeiten beanspruchen
darf. eine allseitig befriedigcnde Klärung gehmdcn hat.

In industrjeJIen und gewerblichen Kreisen sind die An
sichten über diese frage geteilt; viele erbieten sich zur
kostenlosen Aufstellung des Projektes ohne jeden Vorbehalt.
andere verIang-en eine Vergütung bei NichterteHung der
Arbeit, wieder andere steHen die Projektarheiten auf alle
Fälle in Rechnung. Angesehene Architekten- und Ingenieur
Vereinigungen verpflichten ihre Mitglieder zur Einhaltung
besonderer Gebührenordnungen, die für die Berechnung des
Honorars für Projektarbeiten ausdrücklich festgelegte Sätze
enthalten.

Nach dem Evangelist Lukas ist ein jeder Arbeiter seines
Lohnes wert, und nach den Begriffen der Vernunft und Moral
ist man voHauf berechtigt, für eine geleistete Arbeit den ent
sprechenden Lohn zu verlangen, Entwürfe und Kosten
anschläge sind das Pro d 11 k t gei s t i ,g e rAr bei t und er
jordem zu ihrer Herstellung je nach Umfang und Gegenstand
einen mehr oder minder großen Aufwand an Zeit und l'vlÜhe.
ganz abgesehen von Barailslagen zur Vornahme der erfor
derlichen Vorarbeiten.

Bevor man nämlich zur Ausarbeihmg eines Projektes
und zur Aufstellung eines Kostenanschlages schreiten kann.
müssen in der Regel erst gewisse Vorarbeiten erledigt
werden_ Diese zerfalIen einerseits in solche, welche an Ort
und Stelle vorgenommen werden, andererseits in solche.
welche später im ZeidmlmKsburealt c:-ledigt \\-erden können.
Durch die Vorarbeiten werden dfe Untcrlagen fÜr den ge
wÜnschten Entwurf erst ermittel(

Leider hat sich in ,-ielen technischen Berufen der be
klagenswerte I\1ißst3nd herausgcbiJdet. Kostenanschläge '\:oll
kommen kostenlos zn liderIi. Behörden lind Private b 
trachten es bereits als }.;anz selbstverständlich, daß ihnen Ent
wnrfsarbcitell keinen Pfennig kosten. Es bereitet ihnen nicht
das geringste Bedenken, daß umfangreiche Vorarbeiten und
Berechnungen viel Zeit und MÜhe erfordern, und daß die mit
eier Entwurfsbearbeitung beauftragten Angestellten bezahlt
werden müssen. Es gelangt heutzutage keine größere Arbeit
zur Vergebung, ohne d ß vorher eine Veranschlagung der
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Das Bootshaus ist für einen Ruderklub an der Oberspree
bestimmt.

Im Erdgeschoß befinden sich eine große BootshaIlc für
die Boote des Klubs, sowie zwei kleinere IiaIJen. Von letzteren
ist eine zur Unterbringung von Privatbooten der Mitglieder
des Klubs bestimmt. Außerdem befinden sich in diesem Ge
schosse ein Raum fÜr Geräte, \Verkzeuge, Flaggen USW., und
eine Ausbesserungswerkstatt.

Im Iiauptgeschoß ist der Erfrischungssaal, sowie die
\Vohnung für den \Virtschaitspächter untergebracht. Femer
ein Vorstandssitznugszimmcr, ein Zimmer mit großer Haus
laube für die Dmncn des Vereins, Kleiderablage und die Aborte
für Damen und Herren. Durch eine nach der Vlasscrscitc zu
angelegte Überdeckte Sitzhalle kann der Erfrischungssaa1 bei
festJichkelten nötigenfalls vergrößert werden. Auch ist das
V orstandssiizungslimmer durch eine große Schiebetür mit
dem Saal verbunden.

Das DachReschoß cnthält die Umkleideräume, eine
Brausebadanlage, sowie einige Zimmer für die Training
mannschaft, welche auch an Sommerfrischler vermietet
werden können.

Der Sockel des Iiauses besteht aus grauem Brl1chstein
mauerwerk, die übrif.{cn flächcn sind mit leichtgetöntem
Terrasit geputzt. Die Auibauten, der obere Teil des Treppen
hauses, sowie der Dachreiter erhalten Bekleidung aus Mosel
schiefer. Das Dach wird mit Bibersch\viinzen als Kronen
d<1ch eingedeckt. Die fenster, TÜren, Blumenkästen usw.
werden .weiß, das lioJzwerk des Saales und der Sitz halle
blauschwarz, die SchJaglädcl1 grün gestrichen.

:1rt>   $<X)bt'crll",
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Afb i{szdt U$\\". eriolg.t  und ':Entwlli'f und"
iiil' Ycr$(:h! dcne Arten des Betriebs)

\\"('rd...'H s::hon bei JeH k!C'inst n Arbeiten verlangt. es ist
3.::hol1 \'MRCkommcI1. daß ausgearbeitete EntwÜrfe. für

nichts zahlte. \'on ihm an Dritte zur ßc
wunkn.
der  kh um die Vorarbeiten bemÜhtc!

.1!!.:11 die zur Ausführung Übertfag n wÜrde,
kÖnnte- m:m so1chc ZHst indl' noch crtrQgIich finden, jcdo.::h
f3!!t dC'f Zuschlag- bl\\T. die übertragung der Arbeit in den
weitaus meisten' fätkn einem andercn Bewerber zn. Die
kostenlose Lieferung eines KostcnanschlaRcs hat nur dann
einen Sinn, \veInI der Zuschlag der Arbeit in bestimmter Aus
s.icht steht: aber hier meistens wie in einer Lotterie,
einer zicht das Los. alle Übrigen nur Nieten. \\reIcher
Iiamlwerker nicht ans eigener Erfahrung, daß oft alle
sein  AHihe und Arbeit. seine schönste Zcit am Tage und Zl1
weilt:n  u.;h in Nächten. zug:cbracht mit der Anfertigung von
Eutwiirfcn nnd Kostenanschlägen, vergebens waren, da der
erwartetc Auftrag eincm bil!igcren Bewerber zufiel.

Zur Besserung der \'orhandenen Mißstände habqn im
Jahre 1901 der Verband dcutscher Architckten- und Ingeniellr
yercine, der Verband dCl1tschcr ZcntralheizulIKs-lndustrielIer,
der Verb;:uld dcutsc11f'r ElcJ\trotcclmiker. der Verein deutscher
Oas- lind \\'asserfachmänner und der Verein deutscher In
cnicllfe eine Ge b Ü h ren - 0 r d 11 n n g aufgestellt, die fÜr
die BcrechnuI1?; des Honorars fiir elektrotechnische und In
gcnieJ!l"arbciten bestimmte Sätze enthält. Zn diesen Arbeitcn
mÜssen auch unbedingt die Entwürfe und Kostenanschläge ge
rechnct \\"erden. Die GebÜhren werden i1l1 allgemeinen nach
der Bausumme in I\cchnung gesteilt, und z\var für Vor
arbeiten lIud für Ausführungsarbeiten gesondert. fÜr erstere
ist die Summe des Kostenanschlages oder solange eiu solcher
noch nicht auigesteJlt ist - die Kostenschiitzun,\!; maßgebcnd.
für letztere die Summe der Baukosten.

Als \' 0 rar bei t e n gelten:
a) der Entwurf in Skizzen nebst Kostellschätznng und gc

botcnenfaI!s Er1äuteruugsbericht.
b) der Entwuri in solcher DUfcharbeitung, daß danach der

Kosteuansch!ag c) allfgesteIIt werden kann,
e) der Kostenanschlag zur genauen Ermittclung der Bau

kosten,
d) die Bam or!agcn bestehend in den zur Nachsllchung der

behördJichen Genehmigung nötigen Zeichnungen und
SchriftstÜcken.

In der von übcDg;enanntcn Architektcn-, Ingcnieur- und
E!ektroteclmiker - Vereinigungen aufgestel!ten OcbÜhrenord
n!lIJg gilt als feststehender Gn1l1dsatz. daß eine GebÜhr Hir
:-\.niertig1Jng technischer EntwÜrfe Jlnd Kostenanschläge unter
allen Umstünden in Anrechnung zu bringen ist, einerlei für
den fall. daß die AlIsfiihrtmg der Arbeit erteilt wÜrde oder
nielli. Die Zahlung .dcr GebÜhr berechtigt den Auftraggeber
JJm zur einmaligen Ausführung des gelieferten Entwurfes; Be
lJlttZl1l1K zu wiederholter Ausfü11rung ist von neuem gebÜhren
pflichtig, \Vird nun der Vorentwnrf als eine in sich ab
g-escl1losscnc Leistung gcIickrt, so erhöht sich die GebÜhr UI11
die liälite.

.. \VÜnle nach don iu der Ocbiihrenonlnuil.\.( fcsÜ;elegtcn
Salzen stets und überall verfahren. so wÜre die FraO'e der
Vergiit lI1g. YOIl .Koste_nanschlägen 0111le weiteres gelöst, und
der Ame,:.tJger. cm s Entwurfes, der nicht zur Ausführung ge
1i1T!.gt, ware tnlt emcr angemessencn clltschädi!-(ung für seine
M..uhew.altUJlK gewiß zufrieden gestellt. Nur in den seltensten
fa. Ien.1Jlld nur oaml erst, wonn Bezahlung des t:n'twurfes a11S
druck!lch ausgemacht wurde, bequemt sich der Einforderer
v.o n K.?Sfcnaw.;chliiKcn zur Verg"ütun  derselben. Viel häufif;Cl"
jcht sich der Bcwcrbtr g-ezwungen, eincn Prozeß wegen Be
za!Jl l11g des geliefertcn Kostcnanschla s anzLlstren cn Lind
!a 1J\t setzt er sich der Geiaht allS, auf das VC1'JUStkolito an

Zelt   d )Arb,  t auch noch die Prozeßkosten zu setzen.
_11DEI;; -rJ:men habcJJ zur Ausarbeitung von entwürfen
Kosiel:ans !J!ä cn ein  spczie]Jcs Bureau, dessen Untcr

_bcnn Uro  ütrjob_ uf die al1gcmcinen Unkosten g-c
weHlen ka j-f; der tIandwcrkcr und ldeine Fabrik,mt

muß - die Kostenanschlifg-e selbst ausarbe'itcn; -"ihn - -ti'iHt   der
Verlust an Zeit und Kosten für Entwnrfsarbeiten viel empfind
licher. Als Urheber des Entwurfs hat er Besitzrechte an
seiner Arbeit, die er' auf Grund seiner Kenntnisse und Erfah
rung hergestellt hat, und ohne jede Entschädigung sollte er
sich dieser Rechte nicht entäußern. So wenig ein ehren
werter Kaufmanll sich \Varen liefern läßt, ohne sie ent
sprechend zu bezahlen, selbst dann nicht, wenn der Lieferant
sie ihm geradezu aufdrängt oder ci ne unbillige Verkürzung
des Preises stdlsch\vcigend erträgt, ebenso wenig: sollten sich
Behörden und Private Ingcnieur-Arbeiten zu ungenügendem
Preise liefern oucr gar schenken JasscJl. Nur \venn diese Auf
fassung sich Bahn bricht uHd zn allgemeiner Anwendung ge
langt, kJlln aui Besserung der vorhandenen Mißstände gc
hofft \verden.

Es dÜrfte im Deutschen Reich wohl Icaum einen Arzt
gebcn, der jedermann kostenJos Diagnosen steHt, oder einen
Rechtsanwalt, der ohne Entgelt juristische Auskunft erteilt,
und es dÜrfte fÜr einen Prozeßflihrenden eine sehr kost
spielige Sache werden, bei vielen Rechtsanwälten hermIlzu
forschcn, wer ihm \vohl den besten pat erteilen wÜrde. Wer
jedoch in einer technischen Angelegenheit Rat erwünscht,
kann uniJeschadet seines Geldbeutels von Dutzenden firmen
ins Einzelne ausgearbeitete EntwÜrfe und Kostenanschläge
einholen nnd sich den gÜnstigsten aussuchen.

Die geistige Arbeit dcs Technikers genießt eben nur un
vollkommel1cn Rechtsschutz. Dieser Mißstand hat auch zahl
rciche Prozesse \vegen Vergütnn.\1: für gelieferte Kosten
anschläge im Gefolge; allS Mnnge( an einer einheitlichen
Norm machen die Gerichte in der Rege! ihre diesbezüglichen
Urteile abhängig- von den Umständen des einzelnen f llJes.
Da sich in der Praxis eine allgemein übliche "Verkehrssitte"
noch nicht herausgebildet hat. sind auch die Juristen bisher
noch nicht zu einer einheitlichen Rechtsauffassung in dieserfrage gekommen. (Fortsetzung folgt)

Verschiedenes.
Für die Praxis.

Über die Riickständigkeit des modernen Bauwesens.")
Wer dfe Erweiterung Berlins oder einer anderen Groß

stadt l1Iitcrlebt lind dabei einige allgemeinere volkswirtschaft
liche Bildung hat. verwundert sich immer von neuem tiber die
altmod!sehc: handwerkerliehe Art der Wohnungsherstellung.
f2St me wird ein ganzer Block zwischen vier Straßen VOI1
einer firma Übernommen lIud nach einheitlichem Plane er
baut. Zehn, zwölf, fünfzehn Bauunternehmer teHen sich in
d .n fctz .n .Land. Jeder baut Hit sich Häuser, obgleich diese
tl Hlser voJhg 11111:ersönIich sind lInd sich nur in gleichgtiltigBn
D1.n.g- en unterscheiden. Das bat fÜr die ganze Anlage die nach
telhgstcn Folgen. AUe Vorteile des leichteren Verkehrs im
Hä?serblock, dcr zentralen Heizung und BeJeuchtung. der ge
lllCIllSamCJ1 VerwaJtung und Bedienung, gemeinsamer fÜr elen
Abend zn mietender OeseI!schaftsräume, gehen auf diese
'Weise verloren. Es gibt nichts Spießbürgerlicheres als die
Fortsetzung der alten Idee "tlaus" in einc Zeit hinein, wo das
Halls als solches in allen Micterqnartiel"cIJ keine Einheit mehr
ist. Was heute abgeschlossen lebt ist die EinzelwolIuun rr
nicht das Halls. V/eIche Schäden fiil: die künstlerische Durci;
arbeituJ1g der Str;.!ßen das jetzige System mit sich bringt. ist
Sache Hir sich. Jetzt Überlegen wir die voJkswirtsdH'lftliche
r:rsehcinung, daß die großcn Org'<ll1isatoreJJ, die wir in allen
schweren Industricn, im Bankwesen, im Handel auftauchen
sahen, auf diesem Oebiete <msgeblieben sind. Die Bauuoter
I ellI Ul1g fiir Eisenbahnen, Kanäle, Straßen, BrÜcken,
Fabnken, Ausstelhmgcu ist großzügig geworden aber der
vVohnungsbau steht talentlos lind organisatidnslos vor
unseren Augen. Er wird als Geschäft mit herkömmlicher Ge
wandtheit betrieben. ist aber innerlich noch lceill Teil der Neu
zeit gewordcn. Man denke sich Köpfe wie Siemens, Krupp,
,l:   i_ ",-o:  r Wertheim in das W9hl1ungswcsen hinein! Daß sie

*) Aus l"riedrich Natlmal1l1, "Ncudeutsche Wirtschaftspolitik".
3. Auf]a c. Vellag fortschritt (ßur.:hvcrJrt  dcr "Hilfc.'), O. ß1. b. tI.,
ßcr!in-SchÖ!]cbcrg J911. (Preis 4 .//. !!:ebd. 5 ./1.)
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$a h1i.:h begrÜndet sein. Uc :t es darin.

S Üsong:t:sch ft ist? AUe SrdsongeschÜfte
7.11 kieinen.'ll Betriebsfol men. Oder liegt es

tb.nu. WC1Jlg konstamcs Kapital im B311
1::;:- -:kiit J Öti  ist, daß also leicht jeder bessere. l\burer duen
- Betrieb anbngcn kann? Ist das Baugeschäft an

crtr:rgrdch als andere Geschäfte? Alles dies
Die Hauptsache ist, daß das Baugeschaft

Ji  Dmnpimaschine WL'tÜJ; berÜhrt wird. Produktionen,
bei denen keine zentrale Kraft verwendet wird, pflegen auch
geschäftlich dezentralisiert Zll bleiben.

lIau5schwamm und Trockenfäule. Übcr deren Bekämp
fung sagt uas 1,l\ierkblatt zur fiausschwammfrage": Die Be
k1i.rnpfnng der Trockenfäule kann von dem Gesichtspunkt aus
erfo!g:en, daß noch verwendbares ".-enD auch angegriffenes
Iiolz wicdN Verwenduug findet. Da Trockenfäule nur
fc.uchtes liolz zerstört, hat man bei der Bekämpfung allein
anf die Trockcnleg:uug und Trockcnhaltul1g der tiolztcile zu
achten.

Es genÜgt, die befallenen liölzer und ihre Umgebung
durch freiJeg l1 austrocknen zu lassetl. Nach Entfernung, der
angcll1orsc-hten Teile bestreiche man die erkrankt gewesenen
SteHen mit eincm der lInten genannten zuverlässigen Schutz
mitte!, lasse trocknen, ,'erstärke die Br l kcn soweit dies nötig
ist, mit Eisen oder ersetze vollkommen vermorschtes liolz
werk durch neues, mit Schutzanstrich versehenes. Dies Ver
iahrcn führt Überall dort zu dauernder Iieilung. wo nicht durch
aufstcige11de Erdfenchtigkeit oder andere Umstände wieder
\Vasscr zukommt.

Die Bekämpfung des Hausschwamms muß weitergehend
sein. Außer der Trockenlegung ist hei der Ausbesserung her
zustellende gut wirkende dauemdc Liiftung der befallenen
Stellen nötig. Mauerwerk mit dem Pilz ist bis etwas über den
Umfang, in dem seine Spuren mit bloßem Auge erkennbar
sind, zu beseitigen und ebenso wie die FÜllung zu erneuern.
Durch die scharfe Stellung des obersten Gerichtshofes ist es
ratsam geworden, befallen gewesenes auch noch festes Holz
werk Überhaupt nicht mehr zu vcrwenden, sondern stets
neu es, mit zuverlässigem Schutzanstrich zu versehendes Holz
einzubauen.

Als geruchlose Anstriche haben sich hewährt Antigermin,
Antinonnin, Antipolypin, Antorgan, Murolineum und l\aco.

Nicht geruchlose Mittel (fÜr Außcuflächen) sind: Avena
rius-Carbolineum, Barol, Kreosotöl und LignoI.

Verbands-, Vereins. usw.-Angelegenheiten,
Sicherung der Baufordenmgen. Der Bund Deutscher

Zimmermeister der vor kurzem in Köln seinen 8. Bundestag
abhieJt, zog dahei auch das Gesetz zur Sicherung der Bau
ionlcrungcn in den Kreis seiner Ber::ltungcn. Hierzu erstattete
Zimmermeister KÜppers-Diisscldorf den Bericht. Er warntc
vor der EinfÜhrung des 1.weiten Teiles des Gesetzes und
empfahl eine Verschärfung des jetzt giiItigen Gesetzes durch
liinzuHigllng nachstehender vier Paragraphen:

1. Kontrolle des Baubuchos auf Antrag von Bauhand
werkern und Lieferanten durch die Behörde.

2. 13iugschaftslcistuI1g des ßaugeldgebers für die richtige
Verwendung des ßal1gcJdes zu dem Zwecke, zu
welchem (:1' es hergegeben hat.

3. Der Ballgeldgeber ist verpflicbtet. den Ballgläubigcrn
die Gesamthöhe des Baugeldes und der einzclnen
Raten sowie die in Frage kommenden Zahlungstermine
auf ihr Ersuchen mitzuteilen.

4. Wer mit Baugeld baut, hat nachzuweisen, daß dasselbe
zur rertigstcHung der in Frage kommenden Gebäude
ausreicht. Jst dies nicht der Fal!, so hat er anzugeben,
wie er den fehlbetrag mit Sicherheit beschaffen will.

Die versanunl\Jug gab ihre Zustimmung zu diesen Aus
iUhrungcn.

Verband Deutscher ArchitekteuM und IngenieurMVereine.
\VJc schon mitget0iIt; findet die 40. Abgcordneten- V ersamm
lung dieses Verbandes vom 21. bis 24. September in Münster
i. \V. statt. Auf der Tagesordnung stehen außer den ge
schiiitlichcn Berichten auch die Mitteilungen der einzelnen

tedlllischen AusschÜsse, sowie ferner Beratungen Über das
Reichswertzt1wachssteuergcsetz, die Einführung des zweiten
TeiJcs des Gcsetzes Über die Sicherung der Bauforderungen.
die Auswüchse der Iieimatschutzbestrebungen u. a. m.

Bund Deutscher Zimmermeister. Auf der 8. Jahresver
sammlung dieses Bundes, die vor kurzem in Köln stattfand,
trat Zimmermeister Schel1er-Erfurt für die Beseitigung des
9 100 g der Gewerbeordnung: ein_ Selbstverständlich sei
dabei die Bildung von Zwal1gsinl1ung n; fÜr freie Innungen
habe die Aufhebung des   100 g keine Bedeutung. über die
Stempelsteuer bei Bauverträgen mit den Behörden sprach
Zimmermeister Päscher-Krekld. Er stellte in 8einen Aus
führungen die Forderung auf, daß kÜnftig dle Meister 25 v.li.,
die B:luverwaltungcn 25 v. H. und der Fiskus 50 v. H. über
nehmcIl sollten. Die Versammlung ermächtigte den Ver
waltnngsrat, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Be
schlossen wurde ferner, daß der Bund event. gemeinsam mit
dem InulIl1gsverband Deutscher Baugcwerksmeister dahin
wirken solle, daß Abgangszeugnisse der Baugewerkschulen
mit Lehrplan, der weniger als fünf Semester enthält, als theo
retischer Tcil der MeisterprÜfung nicht anerkannt werden.
Die Versammlung behande'ite ferner eine Reihe Ver
besserungen der UnfalIvcrhlitungs -Vorschriften. Ferner
wurde beschlossen, eine Brandprobe vorzunehmen, durch
die bewiesen werden son, daß Iiolzbauten nicht so feuer
gefährlich sind, wie vielfach gcschildert wird; zu dieser
Brandprobe sollen 22000 dlt gesammelt werden (s. a. die
Notiz "Sicherung der Ba:.rforderungeu" in vorliegender
Nummer). Rechtswesen.

rd. Übernahme von Bauarbeiten gegen Kaui: eines Grund
stücks. Ein Bauunternehmer verlangte von dem Bauherrn,
für den er umfangreiche Arbeiten ausgeführt hatte, seinen
\Verklohn. Dieser verweigerte die Zahlung, indem er be
hauptete, sie hätten seinerzeit mündlich vcreinbart, der Bau
unternehmer müsse sich auf seine Werklohnforderung den
Kaufpreis für ein GrundstÜck anrechnen lassen, das er gemäß
abgeschlossenem notariellen Vertrage innerhalb 5 Jahren von
dem ßauherrn kaufen sollte, und das bisher noch nicht auf
gelassen sei. _ Demgegenüber behauptete der Bauunter
nehmer, die Vereinbarung sei nichtig, denn auch sie hätte
gemäß !i 313 des Bürger!. Gesetzb, der notariellen Beurkun
dung bedurft.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte dem Bauunter
nehmer recht gegeben, indem es ausfÜhrte, die Zahlungs
bedingungen des notariellen Vertrages hätten durch die mtind
liehe Verabredung eine Änderung erfahren, und schon aus
diesem Grunde wdre die notarielJe Beurkundung unbedingt
erforderJich gewesen. Denn während der Bauunternehmer
nach dem Inhalt jenes notaricllcn Vertrages den Zeitpunkt
innerh ilb 5 Jahren wählen konnte, wo er das Grundstück er
warb nnd wo er den Kaufpreis zu zahlen hatte, mußte er
nach der mündlichen Vereinbarung den Kaufpreis durch
fertigstellung der Bauarbeiten tilgen, und diese erfolgte
4 Jahre vor Ablauf der erwähnten 5.

In seiner gegen dieses Urteil eingelegten Revision führte
der bekiagte Banherr an, die Änderuug der Zahlungs
bedingungen sei doch lediglich "im Zusammenhange mit dem
Bauvertrage und als Vergütung fiir diesen" vereinbart; es
handle sich hier a1so gar nicht um einen Grundstiickskauf
vertrag. _ Indessen hat das Reichsgericht sich nicht ver
anlaßt gesehen, die Entscheidung der Vorinstanz zu korrigie
ren. Der f'ormzwang des !i 313, so meinte der Gerichtshof,
beschränkt sich ja nach der ständigen Praxis des Reichs
gerichts keineswegs auf das Versprechen, das Eigentum an
einem Grundstück zu übertragen, sondern erstreckt sich auf
den ganzen Grundstücksveräußerungsvertrag, namentlich
auch auf die Abreden über die Gegenleistungen des Erwerbes;
insbesondere ist schon wiederholt die Verabredung der
Tilgung des Kaufpreises durch Abtretung einer t[ypotheken
forderung, durch Verrechnung mit Werk lohnforderungen für
form bedürftig erklärt worden, und nicht anders sind Ver
änderungen zu beurteilen, die an Stelle der ursprünglichen
Abmachungen treten. (Entscheidung des Reichsgerichts vom
10. 5. 1911.) (Nachdruck verboten.)


